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Vor zwei Monaten sorgte FDP-Ständerä-
tin Christine Egerszegi für böses Blut in
ihrer Partei. Auf dem offiziellen Wahlfly-
er von Pascale Bruderer empfahl sie ih-
re SP-Ratskollegin für eine weitere Amts-
zeit. Unterstützung für FDP-Präsident
Philipp Müller gab es von Egerszegi hin-
gegen nicht. Nun hat sich die Situation
geändert: Bruderer hat die Wiederwahl
im ersten Anlauf souverän geschafft,
Müller muss als Drittplatzierter mit rund
5800 Stimmen Rückstand auf Hansjörg
Knecht (SVP) in den zweiten Wahlgang.
Darauf angesprochen, erklärt Christine
Egerszegi: «Selbstverständlich werde ich
Philipp Müller nun unterstützen. Aus
meiner Sicht ist er im zweiten Wahlgang
der beste Kandidat als Ergänzung zu Pa-
scale Bruderer.» Müller habe die klar
grössere politische Erfahrung als
Knecht, sei in Bundesbern hervorragend
vernetzt und habe viel Einfluss.

Egerszegi wurde nicht angefragt
Doch warum hat Egerszegi ihren Par-

teipräsidenten nicht schon im ersten
Wahlgang unterstützt? «Ich habe immer
gesagt, dass ich in seinem Wahlkomitee
mitmachen würde, wenn ich angefragt
werde – das ist aber nicht passiert.» Ha-
ben die Freisinnigen also bewusst auf den
Support ihrer Ständerätin für Philipp
Müller verzichtet? «Im ersten Wahlgang
gab es kein öffentliches Unterstützungs-
komitee», sagt dessen Wahlleiter, FDP-
Grossrat Adrian Meier, auf Anfrage. Des-
halb habe es keine Anfrage an die abtre-
tende Ständerätin gegeben, ob sie dabei
sein wolle.

«Wir freuen uns aber sehr, dass Chris-
tine Egerszegi im zweiten Wahlgang nun
Philipp Müller unterstützt», sagt Meier.
Mit Blick auf die Entscheidung am 22. No-
vember sei die Bildung eines Wahlkomi-
tees vorgesehen. «Dafür wird auch Chris-
tine Egerszegi eine ordentliche Einladung
erhalten», kündigt der Wahlkampfleiter
an. Ob es ein Testimonial, also eine per-
sönliche Wahlempfehlung für Müller ge-
ben werde, sei noch offen. «Ich könnte
mir aber vorstellen, dass Christine Egers-
zegi in einem Inserat mit allen Namen
des Wahlkomitees aufgeführt wird.»

Diese hält fest: «Ich denke, die Chan-
cen stehen gut, dass die FDP mit Philipp
Müller den Sitz im Ständerat verteidigen
kann.» Egerszegi hofft, dass die deutlich
abgeschlagene Ruth Humbel im zweiten
Wahlgang auf eine Kandidatur verzich-
tet. Befürchtet sie, dass sich die Stim-
men links der SVP aufsplittern könnten
und Knecht am Ende gewählt wird?
Egerszegi: «Es wäre für Philipp Müller si-
cher einfacher, wenn die CVP nicht
mehr antritt.»

CVP hat noch nicht entschieden
Diese führte gestern Montag eine Par-

teileitungs-Sitzung durch, danach sagte

Präsident Markus Zemp auf Anfrage: «Wir
sind noch nicht so weit, um einen Ent-
scheid zu kommunizieren.» Damit bleibt
vorerst offen, ob Ruth Humbel, die im
ersten Wahlgang um 37 500 Stimmen hin-
ter Müller lag, nochmals antritt. Spätes-
tens morgen Mittwoch am Parteitag der
CVP dürfte sich diese Frage klären.

So sind momentan verschiedene Sze-
narien denkbar. Sollte die CVP noch ein-
mal antreten, hat sie nur eine Chance,
wenn SP und Grüne ihre Kandidatin
empfehlen. Ob die Linken aber eine Par-
tei unterstützen, die mit FDP und SVP ei-
ne Listenverbindung eingegangen ist,
scheint fraglich. Bei einem Verzicht von
Humbel überlegt sich der Grünliberale
Beat Flach eine Kandidatur – bei ihm, der
unter anderem beim «Aufstand der An-
ständigen» mitmarschierte, wäre Support
von links eher denkbar. Eine linke Kandi-
datur dürfte es im zweiten Wahlgang
kaum geben. Irène Kälin (Grüne) sagte
schon am Wahlsonntag, sie habe nach
dem Rechtsrutsch die Lust verloren,
nochmals anzutreten.

Knecht bleibt bei seinem Slogan
Klar ist hingegen, dass SVP-Kandidat

Hansjörg Knecht nochmals antritt. «Für
diese Entscheidung brauchen wir keinen
Parteitag», sagt Präsident Thomas Burg-

herr. Mit einer aufwendigen Kampagne
unter dem Motto «Knecht wählen, Könige
hat es genug» steigerte Knecht im Verlauf
des Wahlkampfs seinen Bekanntheitsgrad
immer mehr. Deshalb sieht sein Wahllei-
ter Werner Laube auch keinen Grund, den
Slogan für den zweiten Wahlgang zu än-
dern. «Als der Spruch entstand, war Phi-
lipp Müller noch gar nicht nominiert, aber
er passt weiterhin bestens zu Hansjörg

Knecht», sagt Laube. Damit sei es gelun-
gen, den Begriff des Sachpolitikers für die
Wähler fassbar zu machen.

Thomas Burgherr sagt, Knecht sei – ge-
treu seinem Slogan – ein echter Milizpoliti-
ker. «Er steht mit beiden Beinen im Be-
rufsleben, führt seine eigene Mühle, wäh-
rend Philipp Müller als nationaler Partei-
präsident und Ständerat ein Berufspoliti-
ker wäre.»

Ständerat Im zweiten Wahlgang duellieren sich SVP und FDP – ob auch die CVP antritt, ist noch offen

VON FABIAN HÄGLER

Egerszegi unterstützt Müller jetzt doch

«Philipp Müller ist im
zweiten Wahlgang
der beste Kandidat
als Ergänzung zu
Pascale Bruderer.»
Christine Egerszegi
alt Ständerätin FDP

Hansjörg Knecht (SVP, links) und Philipp Müller (FDP) stehen als Kandidaten für den zweiten Ständeratswahlgang am 22. November schon fest. FOTOS: KEYSTONE
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eht es nach SVP-Präsident Tho-
mas Burgherr, müssen die Wirt-
schaftsverbände im zweiten

Wahlgang eindeutig Hansjörg Knecht
unterstützen. Wie stellt sich Daniel
Knecht, Präsident der Industrie- und
Handelskammer, zu dieser Forderung?
«Wäre ich SVP-Präsident, würde ich
das auch fordern», sagt er.
«Mit Philipp Müller und Hansjörg
Knecht stehen sich aber zwei Kandida-
ten gegenüber, die beide wirtschafts-
freundlich sind.» Knecht sagt, man
werde den Meldeschluss am Freitag ab-
warten. An einer Sitzung am 5. Novem-
ber werde der Vorstand diskutieren,

G «welche Wahlempfehlung wir abgeben».
Derzeit sei alles offen, «wir haben im ers-
ten Wahlgang beide empfohlen, ich kann
dem Vorstandsentscheid nicht vorgrei-
fen». Kurt Schmid, Präsident des Aargaui-
schen Gewerbeverbands, äussert sich
ebenfalls zurückhaltend. «Wir sitzen An-
fang nächster Woche mit den Spitzen der
bürgerlichen Parteien zusammen», kün-
digt er an. Dann werde man über eine
Empfehlung entscheiden. Schmid er-
gänzt: «Wer auch gewählt wird, es ist ein
Unternehmer, und in den Nationalrat
würde mit Martin Keller oder Matthias
Jauslin ebenfalls ein Unternehmer nach-
rutschen.» (FH)

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZWEITEN WAHLGANG

Wirtschaftsverbände halten sich noch bedeckt

An einem Donnerstag im März 2013 war
Rolf Müller (Name geändert) mit dem Lie-
ferwagen seines Arbeitgebers unterwegs
von Villmergen nach Buchs. Am Lieferwa-
gen hatte er einen Anhänger befestigt, auf
welchem sich ein Auto befand. In Schafis-
heim geriet Müller in eine Polizeikontrol-
le. Dabei stellten die Beamten fest, dass
die zulässige Stützlast auf die Anhänger-
vorrichtung des Lieferwagens von 75 Kilo-
gramm um ganze 303 Kilogramm über-
schritten wurde. Das sind über 400 Pro-
zent. Die erlaubte Deichsellast von 150 Ki-
logramm wurde ebenfalls um 228 Kilo be-
ziehungsweise 152 Prozent überschritten.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau
büsste Rolf Müller dafür mit 500 Franken.

Dieser akzeptierte den Strafbefehl. Als
ihm aber das Strassenverkehrsamt wegen
schwerer Widerhandlung gegen die Stras-
senverkehrsvorschriften auch noch für
12 Monate den Führerausweis entzog,
wehrte sich Müller und reichte beim kan-
tonalen Departement Volkswirtschaft und
Inneres (DVI) Beschwerde ein. Das DVI
wies die Beschwerde jedoch ab, ebenso
später das Verwaltungsgericht. Müller gab
nicht auf und zog die Sache ans Bundesge-
richt weiter. Dieses gibt in einem kürzlich
publizierten Urteil den Vorinstanzen
Recht.

«Die Zahlen sprechen für sich»
Rolf Müller hatte vor Bundesgericht ar-

gumentiert, das Verwaltungsgericht habe
sich beim Urteil willkürlich auf den Straf-
befehl der Staatsanwaltschaft abgestützt
anstatt selber ein Gutachten zu erstellen.
Damit sei sein Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt worden. Den Strafbefehl
habe er nicht angefochten, weil er ge-

glaubt hatte, mit Bezahlung der Busse sei
die Sache erledigt. Dass die Sache eine Ad-
ministrativmassnahme wie den Führer-
scheinentzug nach sich ziehen werde, ha-
be er nicht gewusst.

Das Bundesgericht hielt dagegen, Mül-
ler sei bereits 2010 bei einer Trunken-
heitsfahrt erwischt worden und habe des-
halb wissen müssen, dass Verstösse gegen
das Strassenverkehrsgesetz sowohl straf-
rechtliche Konsequenzen wie die Busse
als auch verwaltungsrechtliche wie den
Ausweisentzug nach sich ziehen. Im Übri-
gen zweifelt das Bundesgericht nicht an
den Berechnungen, die dem Strafbefehl
zugrunde liegen: Ein Polizeisachverständi-
ger hatte im Rapport festgehalten, auf-
grund der massiv zu hohen Belastung der
Anhängevorrichtung am Lieferwagen hät-
te diese abreissen können. Zudem könne
die Funktion der Bremsen beeinträchtigt
werden. «Die Zahlen sprechen für sich»,
so das Bundesgericht. «Wäre die Verkehrs-
sicherheit bei einer vierfachen Über-

schreitung der Stützlast nicht ernsthaft ge-
fährdet, wäre der Grenzwert für die zuläs-
sige Last unsachgemäss tief.»

Dass Müller mit dem «krass fehlerhaft
beladenen Anhänger eine erhebliche Stre-
cke unfallfrei gefahren ist», beweise kei-
neswegs, dass die Verkehrssicherheit ge-
währleistet war. Es zeige nur, dass er kei-
ne «kritischen Fahrmanöver» ausführen
musste; zum Beispiel brüskes Abbremsen
oder abrupte Richtungswechsel. Die «ex-
trem überlastete Anhängevorrichtung wä-
re dem nicht gewachsen gewesen». Dass
ein Abreissen des Anhängers fatale Folgen
für die übrigen Verkehrsteilnehmer ge-
habt hätte, bedürfe keiner weiteren Aus-
führungen.

Rolf Müller muss sich also den Vorwurf
der groben Fahrlässigkeit gefallen lassen.
Weil er 2010 wegen Trunkenheit am Steu-
er bereits 3 Monate seinen Führerausweis
abgeben musste, gilt er als «rückfällig»,
weshalb laut Bundesgericht die Mindest-
entzugsdauer von 12 Monaten gilt.

VON NADJA ROHNER

Anhänger massiv überladen – Fahrausweis weg
Schafisheim  Das Bundesge-
richt hat die Beschwerde des
Fahrers abgewiesen..

Prozent  höher als erlaubt
war die Stützlast im vorliegen-
den Fall. Das bedeutet: Die
Hinterachse des Zugfahr-
zeugs wird übermässig belas-
tet, die Vorderachse (Lenk-
und allenfalls Antriebsachse)
zu sehr entlastet. Auch die
Anhängevorrichtung am
Zugfahrzeug wird zu stark be-
ansprucht, ebenso die Deich-
sel am Anhänger. 

400

NB
Hervorheben


	Dienstag, 20. Oktober 2015
	Seite: 17
	Egerszegi unterstützt Müller jetzt doch
	Anhänger massiv überladen – Fahrausweis weg


